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Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 
 
 

Satzung der Stadt Emsdetten über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 20.12.2007 

in der Fassung des XIX. Nachtrages 
vom 19. Dezember 2025 

 

 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
§ 1 Inhalt der Reinigungspflicht 
§ 2  Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer 
§ 3  Umfang der übertragenen Reinigungspflicht 
§ 4  Umfang der übertragenen Winterwartungspflicht 
§ 5  Benutzungsgebühren 
§ 6  Gebührenmaßstab und Gebührensatz (Frontmetermaßstab) 
§ 7 Begriff des Grundstückes 
§ 8  Gebührenpflichtige 
§ 9  Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühren 
§ 10  Ordnungswidrigkeit 
§ 11 Inkrafttreten 
 
 
Aufgrund  
- des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.7.1994 (GV NW S. 

666),  
- der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 

18.12.1975 (GV NRW S. 706) und  
- der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 

21.10.1969 (GV NRW S. 712), 
in den jeweils geltenden Fassungen, 
hat der Rat der Stadt Emsdetten in seiner Sitzung am 18. Dezember 2025 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Inhalt der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Stadt betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege 

und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, 
Landesstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrich-
tung, soweit die Reinigung nicht nach §§ 2 ff. dieser Satzung den Grundstückseigentümern 
übertragen wird. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 

In dieser Satzung wird ausschließlich die männliche Form (z. B. der Eigentümer) verwen-
det. Damit sind alle anderen Formen gleichermaßen gemeint. 
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(2) Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Gehwege und der 
Fahrbahnen. Die Straßenreinigung beinhaltet die Entfernung aller Verunreinigungen von der 
Straße, die die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Ge-
fährdung des Verkehrs darstellen können. Die Reinigungspflicht der Stadt beinhaltet als 
Winterwartung insbesondere das Schneeräumen sowie das Bestreuen an den gefährlichen 
Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte. Art und Umfang der Rei-
nigungspflichten der Anlieger ergeben sich aus den §§ 2 – 4 dieser Satzung. 

 
(3) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten 
 - alle selbstständigen Gehwege  
 - die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zeichen 240 StVO) 
 - alle erkennbar abgesetzt für die Benutzung durch Fußgänger vorgesehenen  

Straßenteile sowie 
 - Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begehbarem Straßenrand bei allen Straßen und Straßen-

teilen, deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, insbesondere in 
verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325/326 StVO) und Fußgängerbereichen (Zeichen 
242/243 StVO). 

 
(4) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesamte übrige Straßenoberfläche, also neben 

den dem Fahrverkehr dienenden Teilen der Straße insbesondere auch die Trennstreifen, 
befestigten Seitenstreifen, die Bankette, die Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege. 

 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer 

 
(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis unter Reinigungsklasse 0 (RK 0 - 

Selbstreiniger) aufgeführten Fahrbahnen und sämtlicher Gehwege wird in dem nachfolgend 
festgelegten Umfang den Eigentümern der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen 
Grundstücke auferlegt. Die Reinigungspflicht und der Winterdienst für alle Gehwege und 
kombiniert benutzbaren Geh-/Radwege wird den Eigentümern der an sie angrenzenden und 
durch sie erschlossenen Grundstücke im Umfang der Grundstücksbreite auferlegt. Das Stra-
ßenverzeichnis (Anlage 1) und die Erläuterungen zum Umfang und der Zuständigkeit der 
Straßenreinigungspflicht (Anlage 2) sind Bestandteil dieser Satzung. 

 
(2) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, außerge-

wöhnliche Verunreinigungen oder Abfall unverzüglich zu beseitigen, befreit den Reinigungs-
pflichtigen nicht von seiner Reinigungspflicht. 

 
 

§ 3  
Umfang der übertragenen Straßenreinigungspflicht 

 
(1) Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich jeweils bis zur Straßenmitte. Ist nur auf einer 

Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden, erstreckt sich die Reinigungs-
pflicht auf die gesamte Straßenfläche. 

 
(2) Selbständige Gehwege sind entsprechend Abs. 1, die übrigen Gehwege in ihrer gesamten 

Breite zu reinigen. Die Gehwegreinigung umfasst unabhängig vom Verursacher auch die Be-
seitigung von Unkraut und sonstigen Verunreinigungen.  

 
(3) Fahrbahnen und Gehwege sind nach Bedarf, mindestens jedoch einmal wöchentlich zu säu-

bern. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Verunreinigungen sind nach Been-
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digung der Säuberung unverzüglich unter Berücksichtigung der Abfallbeseitigungsbestim-
mungen zu entsorgen. Der Kehricht, insbesondere Laub, darf nicht in die Gosse gefegt wer-
den. Laub ist unverzüglich zu beseitigen, wenn es eine Gefährdung des Verkehrs darstellt. 

 
 

§ 4 
Umfang der übertragenen Winterwartungspflicht 

 
(1) Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 m von Schnee und Glätte freizuhalten. Auf Geh-

wegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwendung von Salz oder sons-
tigen auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten ist; ihre Verwendung ist nur erlaubt 

 a) in besonderen klimatischen Ausnahmefälle (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von 
abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

 b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, Rampen, Brücken-auf- oder -ab-
gängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten.  

 
 Bei Straßen ohne Gehweg ist zur Sicherung des Fußgängerverkehrs durch die Anlieger ein 

Streifen von 1,50 m Breite schnee- und eisfrei zu halten. Bei Straßen mit einseitigem Geh-
weg ist der Anlieger des an den Gehweg angrenzenden Grundstücks zur Sicherung des Fuß-
gängerverkehrs heranzuziehen. Bei Eis- und Schneeglätte sind die Gehwege sowie die für 
den Fußgängerverkehr notwendigen Überwege und die gefährlichen Stellen auf den zu rei-
nigenden Fahrbahnen mit abstumpfenden Stoffen zu bestreuen.  

 
(2) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege so 

von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloses Ein- und Aus-
steigen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen gewährleis-
tet ist. 

 
(3) Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertragen, so sind bei Eis- und Schneeglätte  
 - gekennzeichnete Fußgängerüberwege  
 - Querungshilfen über die Fahrbahn und 
 - Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßenkreuzungen  

oder -einmündungen  
 jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor 

auftauenden Mitteln einzusetzen sind. § 3 Abs. 2 der Satzung gilt entsprechend.  
 
(4) In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüg-

lich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. 
Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- 
und feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Der Schnee ist auf dem an die 
Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder notfalls auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, 
dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder 
behindert wird.  
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Ma-
terialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf 
auf ihnen nicht gelagert werden. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten 
sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf die 
Straße geschafft werden. 

 
 

§ 5 
Benutzungsgebühren 

 
(1)  Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen  
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 Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in Verbindung mit § 3 Abs. 1 StraßenReinG 
NRW. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Reinigung sowie 
auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht 
besteht, trägt die Stadt. 

  
(2) Die Benutzungsgebühren nach Abs. 1 sind grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und 

ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG). 
 
 

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(Frontmetermaßstab) 
 

(1) Maßstab für die Benutzungsgebühren sind die Seiten eines Grundstücks entlang der gerei-
nigten Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlängen nach Berechnungsme-
tern), und die nach Straßenart, Umfang und Häufigkeit der Reinigung bestimmte Reinigungs-
klasse und entsprechend der Winterwartung die Dringlichkeitsstufe gemäß dem anliegenden 
Straßenverzeichnis. 

 
(2) Als Frontlängen sind die Seiten zu berücksichtigen, die mit der Straßengrenze gleich ver-

laufen (angrenzende Fronten) und die ihr zugewandt sind (zugewandte Fronten). Zuge-
wandte Fronten sind die Seiten und Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die in 
gleichem Abstand oder in einem Winkel von weniger als 45° zur Straßengrenze verlaufen. 
Grenzt eine Seite nur teilweise an die Straße oder ist sie ihr nur teilweise zugewandt, so 
werden die Frontlängen zugrunde gelegt, die sich bei gedachten Verlängerungen der Straße 
in gerader Linie ergeben würden. Keine zugewandten Seiten sind die hinter angrenzenden 
und zugewandten Fronten liegenden Seiten.  

 
(3) Danach zu berücksichtigende angrenzende und zugewandte Fronten sind zu addieren.  
 Wird ein Grundstück nur durch den Wendehammer einer Straße erschlossen, sind der Front-

meterberechnung die Grundstücksseiten zugrunde zu legen, die in gleichem Abstand oder 
in einem Winkel von 45°, oder weniger, zu einer gedachten geradlinigen Verlängerung der 
Straße verlaufen. Bei der Feststellung der Grundstücksseiten werden Bruchteile eines Me-
ters bis zu 0,50 m einschließlich abgerundet und über 0,50 m aufgerundet.  

 
(4) Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich: 
 
 - in Reinigungsklasse RK 0: 0,00 Euro  – Selbstreinigerstraße 
 - in Reinigungsklasse RK 1: 4,02 Euro  – wöchentliche Reinigung 
 - in Reinigungsklasse RK 2: 2,01 Euro  – 14-tägige Reinigung 
 - in Reinigungsklasse RK 3                  – nicht belegt 
 - in Reinigungsklasse RK 4: 20,10 Euro  – Fußgängerzone Innenstadt - wöchentliche 

Reinigung und zusätzliche Handreinigung 
 
(5) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben. Die Benutzungsge-

bühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich: 
 
 - in Dringlichkeitsstufe 1:  1,04 Euro 
 - in Dringlichkeitsstufe 2:  0,83 Euro 
 - in Dringlichkeitsstufe 3:  0,52 Euro 
 
(6) Die Reinigungsklassen und Dringlichkeitsstufen ergeben sich aus dem anliegenden Straßen-

verzeichnis. 
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§ 7 

Begriff des erschlossenen Grundstücks 
 
Erschlossen ist ein Grundstück dann, wenn eine innerhalb geschlossener Ortslagen übliche und 
sinnvolle wirtschaftliche Nutzung des Grundstücks schlechthin möglich ist. 
 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des erschlossenen Grund-

stücks. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Der Wechsel des Eigentums ist der Stadt Emsdetten anzuzeigen. Erhebungszeitraum für die 

Benutzungsgebühr ist das Kalenderjahr. Erfolgt eine Anforderung mit der Grundsteuer, so 
gilt als Gebührenschuldner der Steuerschuldner nach § 10 Grundsteuergesetz. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um 
die Bemessungsgrundlagen festzusetzen oder zu überprüfen. 

 
 

§ 9 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der regelmä-

ßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die regel-
mäßige Reinigung eingestellt wird. 

 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühren, so mindert oder erhöht sich 

die Benutzergebühr mit Beginn des auf die Änderung folgenden Quartals. Falls die Reinigung 
aus zwingenden Gründen für weniger als einen Monat eingestellt oder für weniger als drei 
Monate eingeschränkt werden muss bzw. bei einem Ausbleiben infolge von Witterung und 
Feiertagen besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. 

 Das gleiche gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln insbesondere wegen parkender Fahr-
zeuge, Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der Straße. Bei 
einem erheblichen Ausbleiben und erheblichen Mängeln kann der Anspruch auf Gebühren-
erstattung nur bis zum Ablauf der Klagefrist gegen die folgende Jahresveranlagung schrift-
lich geltend gemacht werden. 

 
(3) Die Nutzungsgebühr wird einen Monat nach Zugang des Gebührenbescheides fällig, sofern 

im Gebührenbescheid kein anderer Zeitpunkt angegeben ist. Die Gebühr kann zusammen 
mit anderen Abgaben angefordert werden, die Fälligkeit der Gesamtbeträge richtet sich 
dann nach den §§ 28 - 31 Grundsteuergesetz. 

 

(4) Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres. 
 
 

§ 10 
Ordnungswidrigkeit 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
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1. entgegen § 2 Abs. 1 der ihm auferlegten Reinigung der im anliegenden Straßenreinigungs-
verzeichnis, das Bestandteil dieser Satzung ist, aufgeführten Fahrbahnen und Gehwege 
im darin festgelegten Umfang oder Zeitraum nicht nachkommt 

2. entgegen § 3 Abs. 1 der Verpflichtung, die Straße bis zur Fahrbahnmitte oder den Fällen, 
in denen auf der anderen Straßenseite kein reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden ist, 
die gesamte Straßenfläche zu reinigen, nicht nachkommt 

3. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 der Verpflichtung, selbstständige Gehwege bis zur Fahrbahn-
mitte und in den Fällen, in denen auf der anderen Straßenseite kein reinigungspflichtiger 
Anlieger vorhanden ist und bei allen übrigen Gehwegen, die gesamte Straßenfläche zu 
reinigen, nicht nachkommt 

4. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 der Verpflichtung, unabhängig vom Verursacher auch Unkraut 
und sonstige Verunreinigungen zu beseitigen, nicht nachkommt 

5. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 1 der Verpflichtung, Fahrbahnen und Gehwege innerhalb des 
festgelegten Reinigungszeitraums (mindestens einmal wöchentlich) zu säubern, nicht 
nachkommt 

6. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 3 Verunreinigungen nicht unverzüglich nach Beendigung der 
Säuberung unter Berücksichtigung der Abfallbeseitigungsbestimmungen entsorgt 

7. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 4 Laub nicht unverzüglich beseitigt, obwohl es eine Gefährdung 
des Verkehrs darstellt 

8. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Gehwege nicht in einer Breite von 1,50 m von Schnee freihält 
9. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 der Verpflichtung, bei Eis- und Schneeglätte zu streuen nicht 

nachkommt 
10. entgegen § 4 Abs. 1 S. 2 bei Eis- und Schneeglätte Salz oder sonstige auftauende Stoffe 

verwendet, soweit dies nicht wegen besonderer klimatischer Ausnahmefälle (z.B. Eisre-
gen), in denen durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwir-
kung zu erzielen ist oder an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, Ram-
pen, Brückenauf- oder abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnli-
chen Gehwegabschnitten, erlaubt ist. 

11. entgegen § 4 Abs. 2 an Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse 
die Gehwege nicht so von Schnee freihält und bei Glätte streut, dass ein gefahrloses Ein- 
und Aussteigen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen 
gewährleistet ist 

12. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 der Verpflichtung, bei Eis- und Schneeglätte gekennzeichnete 
Fußgängerüberwege, Querungshilfen über die Fahrbahn und Übergänge für Fußgänger in 
Fortsetzung der Gehwege an Straßenkreuzungen oder -einmündungen jeweils bis zur 
Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden 
Mitteln einzusetzen sind, nicht nachkommt 

13. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 bei Eis- und Schneeglätte gekennzeichnete Fußgängerüber-
wege, Querungshilfen über die Fahrbahn und Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung 
der Gehwege an Straßenkreuzungen oder -einmündungen jeweils die gesamte Fahrbahn 
zu bestreuen, wenn nur auf einer Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger vorhan-
den ist, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind, 
nicht nachkommt 

14. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 1 den in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags 
von 9.00 bis 20.00 Uhr) gefallenen Schnee und entstandene Glätte nach dem Schneefall 
bzw. nach dem Entstehen der Glätte nicht unverzüglich beseitigt 

15. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 2 nach 20.00 Uhr gefallenen Schnee bzw. entstandene Glätte 
am folgenden Tag bis 7.00 Uhr (werktags) bzw. 9.00 Uhr (sonn-  und feiertags) nicht 
beseitigt 

16. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 3 den Schnee so lagert, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr 
mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird 

17. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 4 Baumscheiben und begrünte Flächen mit Salz, salzhaltigen 
oder sonstigen auftauenden Mitteln bestreut; Schnee, der solche auftauenden Mittel ent-
hält auf ihnen lagert 
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18. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 5 die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten nicht 
von Eis und Schnee freihält oder 

19. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 6 Schnee und Eis von Grundstücken auf die Straße schafft. 
 
(2) Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 Euro bis zu 1.000 € geahndet 

werden.  
 
(3) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 

in der jeweils gültigen Fassung. Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist 
der Bürgermeister. 

 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreini-
gung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensat-
zung) in der Fassung vom 16.12.2024 außer Kraft. 
 
 
Emsdetten, 18. Dezember 2025 
 
 
gez. Oliver Kellner     gez. Aylin Foppe 
Bürgermeister      Schriftführerin 
 
 
 
 
 
Vorstehende Satzung der Stadt Emsdetten über die Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 20.12.2007 in der Fas-
sung des XIX. Nachtrages wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV 
NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. 2021 
S. 1346), in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in 
der Fassung der 9. Ergänzung vom 4. November 2025 öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO 
NW gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten nach der Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Emsdetten, 19. Dezember 2025 
 

      
gez. Oliver Kellner 
Bürgermeister 
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7.1 Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 
 

Seite 1 von 2 

Anlage 2 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Emsdetten 
 

Umfang der Straßenreinigungspflicht in den Straßen 
des Straßenverzeichnisses (Anlage 1) nach Reinigungsklassen  

und Winterdienstdringlichkeitsstufen  
(§§ 2, 3, 4 und 6 Straßenreinigungssatzung der Stadt Emsdetten) 

 
 

 
 
 

Reinigungs-
klasse 

 
 
 

Reinigungshäufigkeit / Reini-
gungsumfang 

 
 
 

Reinigungsverpflich-
tung 

Verpflichte-
ter: 

A = anliegen-
de Grund-

stücks-
eigentümer 

Stadt = Stadt 
Emsdetten 

 
RK 0 

 
Selbstreiniger-

straße 

 
nach Bedarf, 
mindestens 
jedoch einmal 
wöchentlich, 
und zwar in 
der 2. Wo-
chenhälfte 

 
Reinigung Gehweg 

 
A 

 
   

Reinigung Fahrbahn  
 

 
A 

 
 

RK 1 

 
 

wöchentliche 
Reinigung 

 
nach Bedarf, 
mindestens 
jedoch einmal 
wöchentlich, 
und zwar in 
der 2. Wo-
chenhälfte 

 
Reinigung Gehweg 

 
 
A 
 

   
1 x wöchent-
lich maschinell 

 
Reinigung Fahrbahn  
 

 
Stadt 

 
 

RK 2 

 
 

14-tägige Rei-
nigung 

 
nach Bedarf, 
mindestens 
jedoch einmal 
wöchentlich, 
und zwar in 
der 2. Wo-
chenhälfte 

 
Reinigung Gehweg 

 
 
A 

   
14-tägig ma-
schinell 

 
Reinigung Fahrbahn  
 

 
Stadt 
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RK 4 

 
Fußgängerzo-
ne Innenstadt 

-  
Wöchentliche 
Reinigung und 

zusätzliche 
Handreinigung 

 
nach Bedarf, 
mindestens 
jedoch einmal 
wöchentlich, 
und zwar in 
der 2. Wo-
chenhälfte 

 
Reinigung Gehweg 

 
 
A 

   
1 x wöchent-
lich maschinell 
und zusätzli-
che Handreini-
gung 
 

 
 
Reinigung Fahrbahn  
 

 
 

Stadt 

 
WD 1 

 
Dringlichkeits- 

stufe 1 

 
Winterwartung  
Gehweg 
 

 
A 
 

   
Winterwartung  
Fahrbahn 
 

 
Stadt 

 
WD 2 

 
Dringlichkeits- 

stufe 2 

 
Winterwartung  
Gehweg 
 

 
A 
 

   
Winterwartung  
Fahrbahn 
 

 
Stadt 

 
WD 3 

 
Dringlichkeits- 

stufe 3 

 
Winterwartung  
Gehweg 
 

 
A 
 

   
Winterwartung  
Fahrbahn 
 

 
Stadt 
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7.3 Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung 
 

 
 

Gebührensatzung 
zur Abfallentsorgungssatzung 

 
 

Gebührensatzung  
vom 04.07.2012 

in der Fassung des XIV. Nachtrages 
vom 19. Dezember 2025 

zur Satzung über die Abfallentsorgung 
in der Stadt Emsdetten vom 20.12.2017 

in der Fassung des III. Nachtrages  
vom 19. Dezember 2022 

 

 
 
 
 
Aufgrund 
- der §§ 7, 8, und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 

14.07.1994 (GV NW S. 666/ SGV NRW 2023), 
- der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) 

vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), 
in den jeweils geltenden Fassungen, 
und in Verbindung mit der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Emsdetten vom 
20.12.2017 in der Fassung des III. Nachtrages vom 19. Dezember 2022 hat der Rat der Stadt 
Emsdetten in seiner Sitzung am 18. Dezember 2025 folgende Gebührensatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gebühren 

 
(1) Nach § 22 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Emsdetten werden zur De-

ckung der Kosten der Abfallwirtschaft Gebühren erhoben. Maßstab für die Ermittlung der 
Gebühr ist das Volumen der Abfallgefäße.  

 Die Gebühren werden im Einzelnen wie folgt festgesetzt: 
 
 - Restabfall 
  80 l Gefäß (4-wöchentl. Leerung) 86,00 € 
  80 l Gefäß (14-tg. Leerung) 127,00 € 
  120 l Gefäß (14-tg. Leerung) 157,00 € 
  240 l Gefäß (14-tg. Leerung) 244,00 € 
  1.100 l Container (14-tg. Leerung) 1.035,00 € 
  1.100 l Container (wöchentl. Leerung) 2.025,00 € 
  60 l Abfallsack 3,50 € 
  
 - Bioabfall 
  120 l Biogefäß (14-tg. Leerung) 53,00 € 
  240 l Biogefäß (14-tg. Leerung) 70,00 € 
 
 - Altpapier 
  240 l Gefäß (4-wöchentl. Leerung) 0,00 € 
  1.100 l Container (4-wöchentl. Leerung) 0,00 € 

In dieser Satzung wird ausschließlich die männliche Form verwendet. Damit sind alle an-
deren Formen gleichermaßen gemeint. 
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(2) Die Gebühr wird nach vollen Monatsbeträgen berechnet, auch wenn sich die Abfuhr nur auf 
einen Teil des Monats erstreckt. Sie kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert wer-
den. 

 
(3) Für die Dienstleistung „An-, Ab- bzw. Ummeldung“ hat die gebührenpflichtige Person für 

jeden vorzunehmenden Umtausch im Bestand ihrer Abfallgefäße eine Gebühr von 7,50 € je 
Gefäß (Selbstabholer) zu entrichten.  

 Wird der Umtausch des Abfallgefäßes durch Auslieferung/Rücktransport durch das beauf-
tragte Entsorgungsunternehmen durchgeführt (Bringservice) so ist eine Gebühr von 15,00 € 
je Gefäß zu entrichten. 

 
 Die Gebührenpflicht entfällt bei verschleißbedingten Austausch der Gefäße oder beim Lee-

rungsvorgang „verschluckten“ Gefäßen unter Beibehaltung der Gefäßgröße.  
 
 Für den Behälterwechsel eines nicht gereinigten Gefäßes (§ 14 Abs. 1 der Abfallentsorgungs-

satzung der Stadt Emsdetten) wird eine Reinigungsgebühr von 25,00 € je Gefäß festgesetzt. 
 
(4) Für die Dienstleistung „Abholung von Haushaltskühlgeräten und Elektrogroßgeräten (Wasch-

maschine, Trockner, Elektroherd, Fernseher, Stereoanlage pp.)“ wird eine Gebühr von 
15,00 €/Ladepunkt ab Bordsteinkante vom Antragsteller erhoben.  

 
(5) Für die Dienstleistung „Vorholservice von Abfallbehältern ab Bordsteinkante zu Sammel-

plätzen und Rücktransport Abfallbehälter bis Bordsteinkante“ werden folgende Gebühren 
vom Antragsteller erhoben: 

 - Pro Anschlussnehmer für Rest/Bio/Papierbehälter und  
 gelber Tonne        mtl. 50,00 € 

 - Für einzelne Abfallgefäße je Gefäß     mtl. 15,00 € 
 
(6) Die Abfallentsorgungsgebühren nach § 1 Abs. 1 sowie die Gebühren nach § 1 Abs. 3 und 5 

dieser Satzung sind grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NW). 

 
 

§ 2 
Zahlungspflichtiger 

 
(1) Zahlungspflichtiger für die Gebühren gem. § 1 Abs. 1 und 3 ist der Eigentümer des an die 

Abfallbeseitigung angeschlossenen Grundstückes bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, 
die erbbauberechtigte Person. 

 Zahlungspflichtiger für die Gebühr gem. § 1 Abs. 4 ist der Antragsteller. 
 Der Zahlungspflichtige erhält über die zu entrichtenden Beträge eine Zahlungsaufforderung, 

die mit anderen städtischen Abgaben (Grundsteuer) verbunden sein kann. 
 
(2) Erfolgt eine Anforderung mit der Grundsteuer, so gilt als Gebührenschuldner der Steuer-

schuldner nach § 10 Grundsteuergesetz. 
 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 
Die Fälligkeit richtet sich nach den §§ 28 und 31 des Grundsteuergesetzes. 
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§ 4 
Nutzungsberechtigte 

 
Die nach dieser Satzung dem Grundstückseigentümer obliegenden Rechte und Pflichten gelten 
entsprechend für den Nießbraucher sowie für den in sonstiger Weise zur Nutzung des Grundstü-
ckes Berechtigten. 
 
 

 
§ 5 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit dem 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung in der 
Fassung des XIII. Nachtrages vom 17.12.2024 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Emsdetten außer Kraft. 
 
 
Emsdetten, 18. Dezember 2025 
 
 
gez. Oliver Kellner     gez. Aylin Foppe 
Bürgermeister      Schriftführerin 
 
 
 
 
 
Vorstehende Gebührensatzung vom 04.07.2012 in der Fassung des XIV. Nachtrages zur Satzung 
über die Abfallentsorgung in der Stadt Emsdetten vom 20.12.2017 in der Fassung des III. Nach-
trages vom 19.12.2022 wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV NW 
2023), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. 2021 S. 
1346), in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in 
der Fassung der 9. Ergänzung vom  
4. November 2025 öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO 
NW gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten nach der Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Emsdetten, 19. Dezember 2025 
 

      
gez. Oliver Kellner 
Bürgermeister 
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Beitrags- und Gebührensatzung 
der Stadt Emsdetten 

vom 19. Dezember 2025 
zur Entwässerungssatzung 

vom 22. Februar 2022 
und 

zur Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

vom 22. Dezember 2021 
 

 
 
Aufgrund 
 

• der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666) zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10 Juli 2025 (GV. NRW. S. 444), in der jeweils 
geltenden Fassung,  

 

• der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 155), in der jeweils geltenden Fassung,  

 

• des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470), in der jeweils geltenden Fassung,  
 

• des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 
08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 
560 ff.), in der jeweils geltenden Fassung,  

 
hat der Rat der Stadt Emsdetten in seiner Sitzung am 18. Dezember 2025 die folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 
1. Abschnitt  
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 
 

§ 1 
Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Kanalanschlussbei-

träge und Abwassergebühren. 
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Stadt vom 22.12.2021 stellt die Stadt 

zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme die 
erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (gemeindliche Abwasser-
anlagen). Hierzu gehört der gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, die für 
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eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z. B. das Kanalnetz, Kläranla-
gen, Regenwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus Klein-
kläranlagen und Inhaltstoffen von abflusslosen Gruben, das für die Abwasserbeseitigung 
eingesetzte Personal).  

 
(3) Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit, die 

auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren zugrunde gelegt 
wird.  

 
 
2. Abschnitt  
Beitragsrechtliche Regelungen 
 

§ 2 
Kanalanschlussbeitrag 

 
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erwei-

terung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt einen Kanalanschlussbeitrag im 
Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW.  

 
(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der Inanspruchnahme 

der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen Vorteil 
für ein Grundstück.  

 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 8 Abs. 9 KAG 

NRW). 
 
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
 1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich angeschlossen wer-

den können und  
 
 2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht bestehen 

und  
 
 3. für das Grundstück muss  
 
  a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z. B. durch Bebauungs-

plan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder  
 
  b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt 

ist (z. B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss das Grundstück nach 
der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der geordneten, städtebaulichen Ent-
wicklung der Stadt zur Bebauung anstehen.  

 
(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z. B. im Außenbe-

reich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vorausset-
zungen des Abs. 1 nicht vorliegen.  
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(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen der Nieder-
schlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwasseranlage angeschlossen 
sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Niederschlagswasser von Grundstücken oberir-
disch ohne leitungsmäßige Verbindung in die gemeindliche Abwasseranlage (z. B. in ein von 
der Stadt betriebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann.  

 
(4) Grundstück im Sinne des 2. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung 

im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder derselben Grundstückseigentümerin oder 
demselben Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig baulich 
oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen werden kann. 

 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese ergibt sich durch Vervielfachen 

der Grundstücksfläche mit dem Veranlagungsfaktor.  
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt:  
 
 a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche Grundstücksfläche, 
 
 b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grundstücken im unbeplanten Innenbe-

reich (§ 34 BauGB) und im Außenbereich (§ 35 BauGB):  
 
  i. die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 35 m von der Grundstücks-

grenze, die der Erschließungsstraße zugewandt ist, die das Grundstück wegemäßig 
erschließt (Tiefenbegrenzung).  

 
  ii. Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsstraße unmittelbar angrenzen, 

wird die Fläche von der zu der Erschließungsstraße liegenden Grundstücksseite bis 
zu einer Tiefe von 35 m zugrunde gelegt.  

 
 Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Tiefenbegrenzung hinaus, so ist 

die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der baulichen Nutzung be-
stimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf nach sich zieht.  

 Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Straße herstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt.  

 Wird eine Grundstücksfläche gleichzeitig von mehreren kanalisierten Erschließungsanlagen 
wegemäßig erschlossen, ist bei der Ermittlung der Grundstücksfläche von der kanalisierten 
Erschließungsanlage auszugehen, deren Kanal für die Ableitung der Grundstücksabwässer in 
Anspruch genommen wird. 

 
(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Veranlagungsfaktor 

vervielfacht, der im Einzelnen beträgt:  
 
 b) bei eingeschossiger Bebaubarkeit:              1,0  
 
 b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:          1,25  
 
 c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:             1,5  
 
 d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit:       1,75  
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 e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:  2,0. 
 
(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl 

der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl oder nur 
die zulässige Höhe der Bauwerke und keine höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse aus, so 
gilt als Geschosszahl die Höhe des Bauwerks geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle 
Zahlen abgerundet oder aufgerundet werden. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl 
zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist diese zugrunde zu legen.  

 
(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan keine Festset-

zungen nach Abs. 4 enthalten sind, ist maßgebend:  
 
 a)  bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse, 
 
 b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der 

näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse. 
 
(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, gelten als 

eingeschossig bebaubare Grundstücke.  
 
(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in Abs. 3 genannten Nutzungsfaktoren 

um je 0,3 erhöht. Dieses gilt auch, wenn Gebiete nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, 
aber aufgrund der vorhandenen Bebauung und sonstigen Nutzung als Kerngebiete, Gewer-
begebiete oder Industriegebiete anzusehen sind oder wenn eine solche Nutzung aufgrund 
der in der Umgebung vorhandenen Nutzung zulässig wäre.  

 
(8) Bei Grundstücken, die – außerhalb der in Abs. 7 genannten Gebietstypen gelegen – überwie-

gend gewerblich, industriell oder in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen und für Kern-
gebiete typischen Weise (Verwaltung, Post, Arztpraxen, Anwaltskanzleien usw.) genutzt 
werden, sind die in Abs. 3 genannten Nutzungsfaktoren um je 0,15 zu erhöhen. 

 
 

§ 5 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitrag beträgt 4,76 € je Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche.  
 
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit des Vollanschlusses, so wird ein 

Teilbetrag erhoben.  
 Dieser beträgt:  
 
 a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 55,60 % des Beitrags,  
 
 b) bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 44,40 % des Beitrags,  
 
 c) bei einem nur teilweise gebotenen Anschluss für Niederschlagswasser 22,20 % des Bei-

trags. 
 
(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen der Benutzungsmöglichkeit, so ist der 

Restbetrag nach dem dann zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zahlen. 
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§ 6 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage an-

geschlossen werden kann.  
 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den Fällen des § 

4 Abs. 2 b) und des § 5 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald die 
Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen.  

 
(3) Für Grundstücke, für die bereits nach den bis zum Inkrafttreten dieser Satzung geltenden 

Vorschriften eine Beitragspflicht entstanden war, bemisst sich die Berechnung des Beitrages 
nach den bis zum Inkrafttreten dieser Satzung geltenden Bestimmungen.  

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den Anschluss 

des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschlussbeitrag nach früherem 
Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen wurde oder verjährt ist.  

 
(5) Wird ein bereits an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenes Grundstück durch die 

Hinzunahme eines angrenzenden Grundstücks, für das eine einmalige Kanalanschlussgebühr 
oder ein einmaliger Kanalanschlussbeitrag noch nicht erhoben worden ist, in der Weise ver-
größert, dass beide Grundstücke eine wirtschaftliche Einheit bilden, so wird das hinzuge-
nommene Grundstück entsprechend den vorstehenden Bestimmungen veranlagt. 

 
 

§ 6a 
Ablösung des Anschlussbeitrages 

 
(1) Der Anschlussbeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der vo-

raussichtlichen Höhe des Anschlussbeitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 
nicht. 

 
(2) Das Ermessen und die Entscheidung über die Ablösung trifft der Bürgermeister. 
 
 

§ 7 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentüme-

rin oder Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so ist die oder der Erbbauberechtigte gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW beitragspflich-
tig.  

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 8 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.  
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbinden deshalb nicht 
von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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3. Abschnitt 
Gebührenrechtliche Regelungen 
 

§ 9 
Abwassergebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt nach §§ 4 Abs. 

2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung 
der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerechnet:  
 
 - die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AbwAG 

NRW),  
 
 -  die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
 
 - die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Stadt umgelegt wird (§ 2 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiterinnen und Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. 

§ 1 Abs.1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 14 dieser 
Satzung von der- oder demjenigen erhoben, die oder der eine Kleinkläranlage betreibt, 
welche nicht den Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht. 

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswasser (Regenwassergebühr) sowie die Ge-

bühren nach den §§ 14 und 15 dieser Satzung sind grundstücksbezogene Benutzungsgebüh-
ren und ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§10 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1) Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von Schmutz- und Nie-

derschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und 
Verrieseln sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung 
des Abwassers).  

 
(2) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der Grundlage der 

Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Fläche auf den ange-
schlossenen Grundstücken, von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die gemeind-
liche Abwasseranlage gelangen kann (§ 11).  

 
(3) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 12). Sie ist aufge-

teilt in eine Ableitungs- und eine Reinigungsgebühr. Zudem erhebt die Stadt für die Einlei-
tung von stark verschmutztem Wasser einen Starkverschmutzerzuschlag. Der Starkver-
schmutzerzuschlag bemisst sich nach der Menge der eingeleiteten Abwässer und dem Grad 
der Verschmutzung (§ 13). 
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§ 11 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl 

der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksfläche, von denen Nie-
derschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die ge-
meindliche Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt 
insbesondere vor, wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund 
des Gefälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann.  

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege der Befra-

gung Eigentümerinnen oder der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Die 
Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Stadt auf 
Anforderung die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
sowie in die öffentliche Abwasseranlage abfluss- wirksamen Flächen auf ihrem oder seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Insbesondere ist sie oder er verpflichtet, zu 
einem von der Stadt vorgelegten Lageplan über die bebauten (bzw. überbauten) und/oder 
befestigten sowie abflusswirksamen Flächen auf ihrem oder seinem Grundstück Stellung zu 
nehmen und mitzuteilen, ob diese Flächen durch die Stadt zutreffend ermittelt wurden. 
Auf Anforderung der Stadt hat die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentü-
mer einen Lageplan oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtliche 
bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen entnommen werden können. 
Soweit erforderlich, kann die Stadt die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt die 
Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer ihrer oder seiner Mitwirkungs-
pflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten Angaben/Unterlagen der 
Grundstückseigentümerin oder des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Stadt geschätzt. Die 
Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur ordnungsgemäßen Erfül-
lung der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt (z. B. Planung und ausreichende Dimensio-
nierung der öffentlichen Kanäle), zur verursachergerechten Abrechnung der Niederschlags-
wassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswasserge-
bühr. Insoweit hat die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer als Ge-
bührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung zu dulden. 

 
(3) Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat die Grund-

stückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer dies der Stadt innerhalb eines Monates 
nach Abschluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt Absatz 2 ent-
sprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche wird mit dem 
1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem der Anschluss erfolgt ist. 

 
(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. 

Abs. 1 = 0,65 €.  
 
(5) Die Gebühr beträgt bei  
 
 - entwässerungsrechtlich genehmigter extensiver bzw. intensiver Dachbegrünung nach 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik  0,32 Euro/m²  
 
 - entwässerungsrechtlich genehmigter Brauchwassernutzung für Toilette und Waschma-

schine  0,32 Euro/m² 
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- - entwässerungsrechtlich genehmigter extensiver bzw. intensiver Dachbegrünung nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik mit Brauchwassernutzung für Toilette 
und Waschmaschine 0,26 Euro/m² 

 
 

§ 12 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und gewerblichen 

Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungs-
zeitraum für die Schmutzwassergebühr ist das Kalenderjahr.  

 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogene 

Frischwassermenge (Absatz 3) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. priva-
ten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (Absatz 4), auf An-
trag abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und zurückgehaltenen 
Wassermengen, die nicht in die gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (Ab- 
satz 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch den Wasserzähler des örtli-

chen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 
bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als Verbrauchs-
menge. Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge 
von der Stadt entsprechend Abs. 8 geschätzt. Die Datenübernahme vom örtlichen Wasser-
versorger sowie die Datenspeicherung und Datennutzung der Wasserzählerdaten des Was-
serversorgers erfolgt, um der oder dem Gebührenpflichtigen die zweimalige Ablesung seines 
Wasserzählers zu ersparen. Sie dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht der Stadt (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) und der Abwasserüberlassungspflicht durch 
die gebührenpflichtige Benutzerin oder den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 48 LWG NRW) 
sowie zur verursachergerechten Abrechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis 
der rechtmäßigen Erhebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat die Grundstückseigen-
tümerin als Gebührenschuldnerin oder der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner 
den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 
Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden. 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, Re-

genwassernutzungsanlagen) hat die oder der Gebührenpflichtige den Mengennachweis 
durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funktionierenden Wasserzähler 
nach Absatz 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Gemäß Absatz 5 Nr. 2 dieser Satzung muss 
der Wasserzähler in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 
6 Jahre erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konformi-
tätserklärung der Herstellerin oder des Herstellers ersetzt werden. Aus der Konformitäts-
erklärung muss sich ergeben, dass der Wasserzähler messrichtig funktioniert. Der Nachweis 
über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt der oder dem Gebührenpflich-
tigen und ist bis zum 15.01. des Folgejahres vorzulegen. Ist der oder dem Gebührenpflich-
tigen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Stadt berechtigt, 
die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen. Eine Schätzung erfolgt 
auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktioniert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden auf Antrag die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmen-
gen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nach-
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weis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Die oder der Gebühren-
pflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf ihre oder seine Kosten 
eingebaute, messrichtig funktionierende und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an 
das Mess- und Eichrecht (MessEG, MessEV) zu führen:  

 
 Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
 Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen Ab-

ständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Herstellerangaben durch-
zuführen und der Stadt nachzuweisen, um die ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Mes-
seinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksich-
tigung der Abzugsmengen nicht statt.  

 
 Nr. 2: Wasserzähler 
 Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich 

oder der oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat sie oder er den Nachweis 
durch einen auf ihre oder seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionierenden und ge-
eichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in Anlehnung an das Mess- und Eich-
recht (MessEG, MessEV) alle 6 Jahre, spätestens nach Aufforderung durch die Stadt, erneut 
geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konformitätserklärung der 
Herstellerin oder des Herstellers ersetzt werden. Aus der Konformitätserklärung muss sich 
ergeben, dass der Wasserzähler messrichtig funktioniert. Der Nachweis über die messrich-
tige Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt der oder dem Gebührenpflichtigen. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht 
statt.  

 
 Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen  
 Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasserschwundmen-

gen technisch nicht möglich oder der oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat 
die oder der Gebührenpflichtige den Nachweis durch ein Gutachten eines öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen oder einer öffentlich-rechtlichen Fachdienststelle zu 
erbringen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvoll-
ziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet 
werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen ge-
eignet sein, der Stadt eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehalte-
nen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig 
und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasserschwundmengen 
nicht anerkannt. Soweit die oder der Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten 
bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nachweis erbringen will, hat sie oder er die 
gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ab-
lauf vorher mit der Stadt abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt die oder der 
Gebührenpflichtige. 

 
 Wasserschwundmengen in den Fällen nach § 12 Abs. 5 Nr. 1 dieser Satzung (Abwassermess-

einrichtung) sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen schriftlichen Antrag bis zum 
15.01. des nachfolgenden Jahres durch die oder den Gebührenpflichtigen bei der Stadt gel-
tend zu machen. Nach Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung der Wasser-
schwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jah-
res auf einen Samstag oder Sonntag endet die Ausschussfrist am darauffolgenden Montag.   

 
 Wasserschwundmengen werden in den Fällen nach § 12 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung (Was-

serzähler) bezogen auf das Kalenderjahr im Rahmen der Ablesung der Frischwassermengen 
durch den örtlichen Wasserversorger mittels Ablesung der hierfür installierten Wasserzähler 
ermittelt. Sie werden bei der jährlichen Gebührenabrechnung berücksichtigt.  
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 Gutachten müssen der Stadt spätestens bis zum 31.10. des Jahres vorliegen, das dem Ab-
rechnungszeitraum vorangeht. Sie gelten vom nächsten Abrechnungszeitraum an für fünf 
Jahre.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser  
 
 - für die Ableitung des Schmutzabwassers 1,67 €  
 
 - für die Reinigung des Schmutzabwassers 1,49 €.  
 
(7) Sofern über den Verbrauch eine Schätzung erfolgt, erfolgt diese anhand von Erfahrungswer-

ten über den durchschnittlichen Wasserverbrauch, insbesondere  
 
 - aus Vorjahren;  
 
 - von 40 m³/Jahr pro auf dem Grundstück lebender und/oder gemeldeter Person;  
 
 - von 5 m³/Jahr pro in dem Betrieb beschäftigter, jedoch nicht auf dem Grundstück le-

bender und/oder gemeldeter Person  
 
 - auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemen-

gen oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe. 
 
(8) Die Höhe der Kleineinleiterabgabe beträgt 17,90 €/Einwohner/Jahr. Die Kleineinleiterab-

gabe wird nach der Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner des Grundstückes, die dort am 
31.12. des Kalenderjahres mit erstem Wohnsitz gemeldet waren, festgesetzt. Änderungen 
in Bezug auf die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner, die nach dem 31.12. des Kalen-
derjahres eintreten, werden erst ab dem Folgejahr berücksichtigt.  

 
 

§ 13 
Starkverschmutzerzuschlag 

 
(1) Wird stark verschmutztes Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet, so wird 

wegen des erhöhten Reinigungsaufwandes ein Starkverschmutzerzuschlag auf die Reini-
gungsgebühr erhoben. Er wird bei denjenigen Anschlussnehmerinnen und Anschlussnehmern 
erhoben, deren Wassermenge größer als 500 m³/Jahr ist und die stark verschmutztes Ab-
wasser einleiten. Hierunter fällt Abwasser, das von Grundstücken eingeleitet wird, auf de-
nen Unternehmen nach Satz 4 Nr. 1 - 10 betrieben werden.  

 
 Die Verschmutzungsfaktoren, mit denen die Reinigungsgebühr belegt wird, werden wie folgt 

festgesetzt:  
 
 1. Schlachtereien                                              4,15  
 
 2. Metzgereien mit Schlachtung                  2,75  
 
 3. Fassreinigungen                                              1,15  
 
 4. Wäschereien                                                    1,10  
 
 5. Textilverarbeitung mit Bleicherei oder Appretur oder Schlichterei  1,20  
 
 6. Textilverarbeitung mit Färberei, Färbereien  1,25 
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 7. Kfz-Werkstätten mit Pkw/Lkw-Waschplätzen, Tankstellen               1,25   
 
 8. Getränkehersteller und -abfüller mit Flaschenreinigungsanlagen      1,80   
 
 9. Gießereien 1,20 
 
 10. Für sonstige Unternehmen, Betriebe oder Einrichtungen ist der Faktor maßgebend, den 

die Stadt durch Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 
oder einer öffentlich-rechtlichen Fachdienststelle auf der Grundlage der tatsächlich 
gemessenen Werte und Wichtungen gemäß Abs. 3 hat feststellen lassen. Hat die Stadt 
eine derartige Feststellung noch nicht getroffen oder von einer gutachterlichen Unter-
suchung abgesehen, weil aus allgemeinen Erfahrungen davon auszugehen ist, dass der 
Verschmutzungsgrad gegenüber dem häuslichen Abwasser unerheblich ist oder die Kos-
ten der gutachterlichen Feststellung in keinem Verhältnis zu dem erwarteten erhöhten 
Gebührenaufkommen steht, wird für die Berechnung der Reinigung des Abwassers der 
Faktor 1,00 angesetzt.  

 
  Der gutachterlich festgestellte Verschmutzungsfaktor wird von dem auf die Untersu-

chung folgenden Jahr an bei der Berechnung der Reinigungsgebühr in Ansatz gebracht.  
 
(2) Die oder der Gebührenpflichtige kann verlangen, dass die Reinigungsgebühr gem. Abs. 1 

Ziffern 1 bis 10 nach den Verschmutzungsfaktoren festgesetzt wird, die der tatsächlichen 
Verschmutzung seines Abwassers gegenüber denen des häuslichen Abwassers entspricht. 
Der Nachweis des Grades der Verschmutzung ist durch ein Gutachten einer öffentlich be-
stellten und vereidigten Gutachterin oder eines öffentlich bestellten und vereidigten Gut-
achters oder einer öffentlich-rechtlichen Fachdienststelle zu führen. Die Kosten des Gut-
achtens trägt die oder der Gebührenpflichtige. § 12 Abs. 5 gilt entsprechend.  

 
(3) Bei der Festsetzung von Verschmutzungsfaktoren aufgrund eines Gutachtens nach Abs. 1, 

Nr. 10 und Abs. 2 wird der Verschmutzungsgrad des Abwassers, gemessen am chemischen 
Sauerstoffbedarf (CSB) sowie Gesamtstickstoff (Nges), nach der nicht abgesetzten, homo-
genisierten Probe im Mittel von sechs mengenproportionalen Ganztagsmischproben nach 
der Formel: 

 

  F  X  Y  

𝐶𝐶𝑆𝐵

1000
 

𝐶𝑁𝑔𝑒𝑠

92
 

 
 berechnet. Wobei:  
 F = Verschmutzungsfaktor  
 X = 0,20 (Jahreskostenanteil der verschmutzungsunabhängigen Reinigungskosten)  
 Y = 0,60 (Jahreskostenanteil der CSB-abhängigen Reinigungskosten)  
 Z = 0,20 (Jahreskostenanteil der Nges-abhängigen Reinigungskosten)  
 CCSB = Mittlere CSB-Konzentration im Abwasser des Indirekteinleiters  
 Nges = Mittlere Gesamtstickstoff-Konzentration im Abwasser des Indirekteinleiters.  
 
 Die CSB- und Gesamtstickstoffkonzentrationen sind in mg/l einzusetzen. Hierbei wird der 

gemessene Wert auf volle mg/l auf- oder abgerundet. Die sich aus der Formel ergebenden 
Verschmutzungsfaktoren werden in der zweiten Kommastelle auf- oder abgerundet und mit 
der in § 12 Abs. 6 festgesetzten Reinigungsgebühr vervielfältigt. CSB-Konzentrationen von 
weniger als 1.000 mg/l sowie Gesamtstickstoffwerte von weniger als 92 mg/l werden mit 
1.000 bzw. 92 mg/l angesetzt, so dass für das entsprechende Glied 
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𝐶𝐶𝑆𝐵

1000
 bzw. 

𝐶𝑁𝑔𝑒𝑠

92
 

 
 der Faktor 1 angesetzt werden kann. 
 
(4) Die gutachterliche Feststellung der durchschnittlichen Schmutzwasserkonzentrationen hat 

auf der Grundlage von mindestens sechs mengenproportionalen 24-h-Mischproben an sechs 
verschiedenen Werktagen zu erfolgen. Bei Grundstücken mit mehreren Anschlussleitungen 
sind die Mischproben jeweils gleichzeitig zu entnehmen. Maßgebend ist die homogenisierte 
Probe. Sie werden gemäß den in der jeweils gültigen Fassung der Abwasserverordnung 
(AbwV) genannten Analysenverfahren untersucht.  

 
(5) Die Stadt ist berechtigt, zur Festsetzung und Überprüfung der Verschmutzungszuschläge zur 

Reinigungsgebühr jederzeit Untersuchungen durchführen zu lassen. Die Gebührenpflichti-
gen haben die Untersuchungen zu dulden. 

 
 

§ 14 
Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

 
(1) Für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen in das Zentral-

klärwerk wird die Gebühr nach der abgefahrenen Menge in m³ und nach Leerungsvorgängen 
in Abhängigkeit von der Größe der Anlage erhoben. Zur Abfuhrmenge gehört auch das für 
das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abzu-
fahrenden Anlageninhaltes zu ermitteln. Der ermittelte Wert ist von der Grundstückseigen-
tümerin oder vom Grundstückseigentümer oder deren bzw. dessen Beauftragten zu bestä-
tigen.  

 
(2) Die Gebühr beträgt: 
 
 a) für die Reinigungsgebühr 27,85 €/m³  
 
 b) für die Leerungs-/Abfuhrgebühr  
 
  für Anlagen bis 5 m³ 177,31 € je Leerung/Abfuhr  
 
  für Anlagen größer 5 m³ bis 10 m³ 177,31 € je Leerung/Abfuhr  
 
  für Anlagen größer 10 m³ 296,31 € je Leerung/Abfuhr.  
 
(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr.  
 
(4) Für eine vergebliche Anfahrt sind 11,90 € je Anfahrt zu zahlen. Für das Spülen und Reinigen 

im Bedarfsfall sind 127,33 € je Stunde zu zahlen; die Abrechnung erfolgt nach Viertelstun-
den, wobei jeweils auf volle Viertelstunden aufgerundet wird. 

 
(5) Gebührenpflichtige oder Gebührenpflichtiger ist die Grundstückseigentümerin oder der 

Grundstückseigentümer, die oder der Erbbauberechtigte oder die oder der sonst zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf deren oder dessen Grundstück die Kleinklär-
anlage betrieben wird. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(6) Eine Kleineinleiter-Abgabe wird erhoben, wenn eine Kleinkläranlage nicht den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik im Sinne des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht. 
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§ 15 

Gebühr für das Auspumpen und Abfahren  
der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben 

 
(1) Für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben und deren Be-

seitigung wird die Gebühr nach der abgefahrenen Menge pro m³ und nach Leerungsvorgän-
gen in Abhängigkeit von der Größe der Anlage erhoben. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Bei jeder Entsorgung ist die Menge des 
abzufahrenden Anlageninhaltes zu ermitteln. Der ermittelte Wert ist von der Grundstücks-
eigentümerin oder vom Grundstückseigentümer oder deren oder dessen Beauftragten zu 
bestätigen.  

 
(2) Die Gebühr beträgt  
 
 a) für die Reinigungsgebühr 1,49 €/m³ 
 
 b) für die Leerungs-/Abfuhrgebühr für Anlagen bis 5 m³ auf 177,31 € je Leerung/Abfuhr für 

Anlagen größer  
 
  5 m³ bis 10 m³ 177,31 € je Leerung/Abfuhr für Anlagen größer  
 
  10 m³ 296,31 € je Leerung/Abfuhr 
 
(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt des Auspumpens. 
 
(4) Für eine vergebliche Anfahrt sind 11,90 € je Anfahrt zu zahlen. Für das Spülen und Reinigen 

im Bedarfsfall sind 127,33 € je Stunde zu zahlen; die Abrechnung erfolgt nach Viertelstun-
den, wobei jeweils auf volle Viertelstunden aufgerundet wird.  

 
(5) Gebührenpflichtige oder Gebührenpflichtiger ist die Grundstückseigentümerin oder der 

Grundstückseigentümer, die oder der Erbbauberechtigte oder die oder der sonst zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf deren oder dessen Grundstück die abfluss-
lose Grube betrieben wird. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 16 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfer-

tigen Herstellung des Anschlusses folgt.  
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die Gebüh-

renpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten.  
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranlage. Endet 

die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf 
des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. 
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§ 17 
Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Benutzungsgebühren, der Starkverschmutzerzuschlag (§ 13) sowie die Abwasserabgabe 

für Kleineinleiter (§ 12 Abs. 7) und die Verwaltungsgebühr nach § 12 Abs. 5 werden einen 
Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusammen 
mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählereinrichtungen erfolgt 

einmal jährlich, und zwar zum Jahresbeginn für das abgelaufene Kalenderjahr. Soweit er-
forderlich, kann sich die Stadt hierbei der Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen. 

 
 

§ 18 
Vorausleistungen und Abschlagszahlungen 

 
(1) Die Stadt erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 

4 KAG NRW Vorausleistungen auf die Jahres-Schmutzwassergebühr, die Kleineinleiterab-
gabe und auf den Starkverschmutzerzuschlag in Höhe von ¼ der Schmutzwassermenge, des 
Jahresbetrages bzw. des Starkverschmutzerzuschlages, die sich aus der Abrechnung des 
Vorjahres ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Abschlags-
zahlungen und Teilzahlungen nach dem nach § 12 Abs. 8 geschätzten Verbrauch.  

 
(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das jeweilige Kalenderjahr. 
 
(3) Die Schmutzwassergebühr, die Kleineinleiterabgabe und der Starkverschmutzerzuschlag 

entstehen jedoch erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung und 
endgültige Festsetzung erfolgt im darauffolgenden Kalenderjahr durch Bescheid.  

 
(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wurden, so wird 

der übersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering 
bemessen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Die auf einen zu-
rückliegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich aus der 
Abrechnung der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.  

 
(5) Die Stadt erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 

4 KAG NRW Abschlagszahlungen auf die Jahres-Niederschlagswassergebühr in Höhe von ¼ 
des Betrages der mit dem Gebührenbescheid festgelegten Jahres-Niederschlagswasserge-
bühr. Die Niederschlagswassergebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres.  

 
(6) Sofern die oder der Gebührenpflichtige die Grundsteuer gemäß § 28 Abs. 3 Grundsteuerge-

setz jeweils zum 01.07. eines Jahres abführt, werden alle Vorausleitungen und Abschlags-
zahlungen zu diesem Termin fällig. 

 
 

§ 19 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind  
 
 a) die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer; wenn ein Erbbaurecht 

bestellt ist, auch die oder der Erbbauberechtigte,  
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 b) die Nießbraucherin oder der Nießbraucher oder diejenige oder derjenige, die oder der 
ansonsten zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist,  

 
 c) die Straßenbaulastträgerin oder der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächen-

entwässerung.  
 
 Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 
(2) Erfolgt die Anforderung der Gebühren zusammen mit der Grundsteuer, so gilt als Gebüh-

renschuldner der Steuerschuldner nach § 10 Grundsteuergesetz. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen sowie der Stadt die erforderlichen Daten und Unterlagen zu überlassen. 
Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die 
Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu überprüfen. 

 
 

§ 20 
Verwaltungshelfer 

 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung/Abrechnung von Gebühren und Vorauszahlun-
gen der Hilfe der zuständigen Wasserversorgerin oder des zuständigen Wasserversorgers oder 
einer oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen. 
 
 
4. Abschnitt 
Aufwandsersatz für Anschlussleitungen 
 

§ 21 
Kostenersatz für Hausanschlussleitungen 

 
Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten 
für die Unterhaltung der Hausanschlussleitung von der Grundstücksgrenze bis und einschließlich 
der Inspektionsöffnung/dem Kontrollschacht bzw. bei Druckentwässerungsnetzen bis und ein-
schließlich der Druckstation ist der Stadt nach § 10 Abs. 1 KAG NRW zu ersetzen. 
 
 

§ 22 
Ermittlung des Ersatzanspruchs 

 
Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung und die Kosten für die 
Unterhaltung werden auf der Grundlage der tatsächlichen entstandenen Kosten abgerechnet. 
Erhält ein Grundstück mehrere Anschlussleitungen, so wird der Ersatzanspruch für jede Leitung 
berechnet. 
 
 

§ 23 
Entstehung des Ersatzanspruchs 

 
Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung der Hausanschlussleitung, im Üb-
rigen mit der Beendigung der Maßnahme. 
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§ 24 
Ersatzpflichtige 

 
(1) Ersatzpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kostenersatzbescheides Eigentü-

mer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist auch die 
oder der Erbbauberechtigte ersatzpflichtig.  

 
(2) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 
(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Anschlussleitung, so haften die Grund-

stückseigentümerinnen oder die Grundstückseigentümer bzw. die Erbbauberechtigten als 
Gesamtschuldner. 

 
 

§ 25 
Fälligkeit des Ersatzanspruchs 

 
Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig. 
 
 
5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 
 

§ 26 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträge und Ge-

bühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie 
haben zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungs-
grundlagen festzustellen oder zu überprüfen.  

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so 

kann die Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter Berücksichtigung aller 
sachlichen Umstände schätzen oder durch eine anerkannte Sachverständige oder einen an-
erkannten Sachverständigen auf Kosten der oder des Beitrags- und Gebührenpflichtigen 
schätzen lassen.  

 
(3) Die vorstehenden Absätze gelten für den Kostenersatzpflichtigen entsprechend. 
 
 

§ 27 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere nicht 
beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwassergebühren und der Kos-
tenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden. 
 
 

§ 28 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung 
richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW. 
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§ 29 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung 
vom 16.12.2024 der Stadt Emsdetten außer Kraft. 
 
 
Emsdetten, 18. Dezember 2025 
 
 
gez. Oliver Kellner      gez. Aylin Foppe 
Bürgermeister       Schriftführerin 
 
 
 
 
 
Vorstehender Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Emsdetten zur Entwässerungssatzung 
vom 22. Februar 2022 und zur Satzung über die Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsan-
lagen vom 22. Dezember 2021 wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 
666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. 
NRW. 2021 S. 1346), in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. 
März 2006 in der Fassung der 9. Ergänzung vom 4. November 2025 öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO 
NW gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten nach der Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Emsdetten, 19. Dezember 2025 
 
 

      
gez. Oliver Kellner 
Bürgermeister 
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V. Nachtrag  
vom 19. Dezember 2025 

zur Satzung der Stadt Emsdetten 
über die Erhebung von Gebühren 

für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung –  
Gewässergebührensatzung (GGS) – 

vom 18. Dezember 2020 
 

 
 
Aufgrund 
-  der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW, S. 666), in der jeweils geltenden Fassung,  
-  der §§ 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 

vom 21. Oktober 1969 (GV NRW, S. 712), in der jeweils geltenden Fassung,  
-  der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, sowie  
-  der §§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 25.06.1995 (GV NRW, S. 926), in der jeweils geltenden Fassung, 
hat der Rat der Stadt Emsdetten in der Sitzung am 18. Dezember 2025 folgenden V. Nachtrag 
zu der Satzung der Stadt Emsdetten über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsauf-
wand für Gewässer zweiter Ordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Umfang der Unterhaltungspflicht bei Gewässern 

 
(1) Der Stadt Emsdetten werden für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der sonsti-

gen Gewässer durch die Wasser- und Bodenverbände Hummertsbach, Emsdettener Mühlen-
bach/Nordwalder Aa, Greven, Saerbeck und Frischhofsbach gemäß § 62 Abs. 3 LWG NRW 
i.V.m. § 64 Abs. 2 LWG NRW Verbandsbeiträge auferlegt. Es handelt sich um folgende Was-
ser- und Bodenverbände im Stadtgebiet Emsdetten: 
Unterhaltungsverband Hummertsbach 
Unterhaltungsverband Emsdettener Mühlenbach/Nordwalder Aa 
Unterhaltungsverband Greven 
Unterhaltungsverband Saerbeck 
Unterhaltungsverband Frischhofsbach 
 
Wasser- und Bodenverbände sind Organisationen, die im öffentlichen Interesse und zum 
Nutzen ihrer Mitglieder Aufgaben der Wasser- und Bodenwirtschaft wahrnehmen. Sie sind 
Körperschaften des öffentlichen Rechts und haben ein eigenes Satzungsrecht, mit dem sie 
Beiträge von ihren Mitgliedern erheben können. 

 
(2) Zur Gewässerunterhaltungspflicht gehört gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 WHG: 
 - die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasser-

abflusses (§ 39 abs. 1 Nr. 1 WHG), 
 - die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer stand-

ortgerechten Ufervegetation sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss (§ 39 
Abs. 1 Nr. 2 WHG), 

 - die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers, insbe-
sondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen (§ 39 Abs. 1 Nr. 4 WHG), 
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 - die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rück-
haltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Be-
dürfnissen entspricht (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 WHG). 

 
 Gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 WHG muss die Gewässerunterhaltung sich an den Bewirtschaf-

tungszielen nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG ausrichten und darf die Erreichung dieser 
Ziele nicht gefährden. Die Gewässerunterhaltung muss gemäß § 39 Abs. 2 Satz 2 WHG den 
Anforderungen entsprechen, die im Maßnahmenprogramm nach § 82 WHG an die Gewäs-
serunterhaltung gestellt sind. Gemäß § 39 Abs. 2 Satz 2 WHG ist bei der Gewässerunterhal-
tung der Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts Rechnung zu 
tragen; Bild und Erholungswert der Gewässerlandschaft sind zu berücksichtigen. 

 
(3) Gemäß § 61 Satz 1 LWG NRW erstreckt sich die Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers 

auf das Gewässerbett und auf die Ufer. Zur Unterhaltung gehört nach § 61 Satz 2 LWG NRW 
auch die Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat, 
soweit es dem Umfang nach geboten ist. 

 
 

§ 2 
Umlage des Unterhaltungsaufwandes 

 
(1) Die Stadt Emsdetten legt die Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände für die Ge-

wässerunterhaltung der in § 1 genannten Gewässer gemäß § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 
2 LWG NRW auf die Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet des jeweiligen Gewässernetzes 
um, in welchem das Grundstück gelegen ist. Eine Umlage des Aufwandes bzw. der Kosten 
erfolgt auf der Grundlage des § 64 Abs. 1 Satz 4 bis 6 LWG NRW nur, soweit der Aufwand 
bzw. die Kosten nicht durch Anteile der sog. Erschwerer (§§ 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 
4 LWG NRW) und Finanzierungshilfen des Landes (§ 64 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 72 LWG NRW) 
gedeckt sind. 

 
(2) Die Gewässerunterhaltungsgebühr beinhaltet nach § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW zusätzlich 

- die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage, 
- den Aufwand für die Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie 
- die Kosten für das Gewässerkonzept (§ 74 Abs. 2 LWG NRW). 

 
(3) Die Gebühren nach dieser Satzung sind grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ru-

hen als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 
 
 

§ 3 
Gebührenpflichtige im seitlichen Einzugsgebiet eines Gewässers 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer von Grundstücken im seitlichen Einzugsgebiet des-

jenigen Gewässers, in welchem das Grundstück gelegen ist und die im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides im Grundbuch als Grundstückseigentümer eingetragen 
sind. Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet sind alle Grundstücke innerhalb eines Be-
reichs von Wasserscheiden, von denen aus ein Zufluss des Wassers zum Gewässer erfolgen 
kann. Ein Grundstück kann auch zu mehreren seitlichen Einzugsgebieten gehören. Auf einen 
unmittelbaren Zufluss zum Gewässer kommt es nicht an. Entscheidend ist allein die Lage 
des Grundstücks im seitlichen Einzugsgebiet des Gewässers. 

 
(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Buchgrundstück. 
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(3) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers 
der Erbbauberechtigte (§ 64 Abs. 1 Satz 3 LWG NRW). Mehrere Gebührenpflichtige sind 
Gesamtschuldner. 

 
(4) Wird das Eigentum an einem Grundstück übertragen, so ist der bisherige und der neue Ei-

gentümer verpflichtet, den Eigentumswechsel der Stadt Emsdetten anzuzeigen. Unterbleibt 
die Anzeige, so haften der bisherige und der neue Eigentümer solange als Gesamtschuldner 
für die seit dem Eigentumswechsel entstandenen Gebühren, bis die für die Veranlagung 
zuständige Stelle von dem Eigentumswechsel Kenntnis erhält. Erfolgt eine Anforderung mit 
der Grundsteuer, so gilt als Gebührenschuldner der Steuerschuldner nach § 10 Grundsteu-
ergesetz. 

 
 

§ 4 
Erschwerer 

 
(1) Erschwerer sind nach § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Eigentümer von Grundstücken und 

Anlagen, welche die Unterhaltung über die bloße Beteiligung am natürlichen Abflussvorgang 
hinaus erschweren, d. h. insbesondere bestimmte Hindernisse für den Wasserabfluss schaf-
fen. Hierzu gehören z.B. Gewässerverrohrungen, Brückenbauwerke und Einleitungsstellen 
von öffentlichen Regenwasserkanälen in ein Gewässer. 

 
(2) Die Wasser- und Bodenverbände belasten nach dem Verursachungsprinzip die Erschwerer 

eigenständig mit den Erschwerniskosten der Gewässerunterhaltung. 
 
 

§ 5 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Gebühr bemisst sich gemäß § 64 Abs. 1 Satz 8 LWG NRW pro Quadratmeter Grundstücks-

fläche. Dabei werden die Kosten zur Erfüllung der Pflicht zur Gewässerunterhaltung (§ 1 
dieser Satzung) gemäß § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW zu 90 % auf die befestigten Flächen und 
zu 10 % auf die übrigen (= unbefestigten) Flächen umgelegt, die sich auf Grundstücken 
befinden, die im seitlichen Einzugsgebiet eines Gewässers liegen. 
 

(2) Befestigte Flächen im Sinne des § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW sind alle Flächen, auf denen 
bauliche Anlagen jedweder Art oder sonstige vom natürlichen Wasserabfluss abweichende 
Versiegelungen des Bodens vorzufinden sind. Befestigte Flächen sind hiernach insbesondere 
die mit Gebäuden bebauten Flächen sowie die Befestigung von Flächen durch Beton, As-
phalt, Schotter oder ähnliche Materialien. 
 

(3) Übrige Flächen im Sinne des § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW sind alle unbefestigten Flächen, 
die eine natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen. Hierzu gehören insbesondere Rasenflä-
chen, Blumenbeete, Wiesen, Äcker, Weiden und Waldflächen. 
 

(4) Die Stadt Emsdetten ermittelt erstmalig für das Jahr 2018 anhand von aktuellen Luftbildern 
im Wege einer computergesteuerten digitalen Technik die Erhebungsdaten, welche sich aus 
den befestigten und den übrigen (unbefestigten) Flächen ergeben. Soweit erforderlich, 
kann die Stadt die Vorlage von Plänen und weiteren Unterlagen von den Grundstückseigen-
tümern einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner Mitwirkungspflicht nicht nach 
oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten Angaben/Unterlagen des Grundstücksei-
gentümers vor, wird die befestigte und die übrige (unbefestigte) Fläche von der Stadt ge-
schätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur verursacher-
gerechten Abrechnung der Gewässerunterhaltungsgebühr gemäß § 64 Abs. 1 LWG NRW und 

456



 
7.8 Gewässergebührensatzung 
 

 

zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung dieser Gebühr. Insoweit hat der Grundstücksei-
gentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung zu dulden. 
 

(5) Ändert sich die befestigte oder die übrige, nicht befestigte Fläche des Grundstücks, so hat 
der Gebührenpflichtige die Größe der neuen Flächen binnen eines Monats nach Änderung 
der Stadt Emsdetten anzuzeigen. Abs. 4 gilt entsprechend. 
 

(6) Für jedes Unterhaltungsgebiet werden die umlagefähigen Kosten gesondert ermittelt. Die 
Gebühren für die einzelnen Unterhaltungsbereiche ergeben sich aus den dieser Satzung als 
Bestandteil beigefügten Gebührensätzen (Anlagen 1). 

 
 

§ 6 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr durch Gebührenbescheid festgesetzt. Der Be-

scheid kann mit einem anderen Abgabenbescheid verbunden sein. 
 
(2) Die zu entrichtenden Gebühren werden in Vierteljahresraten jeweils zum 15.02., 15.05., 

15.08. und 15.11. fällig, soweit sich aus nachstehenden Absätzen nichts anderes ergibt. 
 
(3) Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.08. fällig, wenn der gesamte Jahresbetrag der Ge-

bühren nach dieser Satzung sowie der restlichen Grundbesitzabgaben des Objektes 15,00 € 
nicht übersteigt. 

 
(4) Je zur Hälfte am 15.02. und 15.08. wird der Jahresbetrag fällig, wenn die in Abs. 3 bezeich-

neten Gebühren und Steuer insgesamt 30,00 € nicht übersteigen. 
 
(5) Der gesamte Jahresbetrag wird am 01.07. fällig, wenn aufgrund eines entsprechenden An-

trages der Gebührenschuldner gem. § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz zu diesem Zeitpunkt 
auch die Grundsteuer sowie die sonstigen für das Grundstück zu zahlenden städtischen Ab-
gaben fällig werden. 

 
(6) Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die nach Abs. 2 zu 

entrichtende Vierteljahresrate sowie die nach Abs. 4 zu entrichtende Halbjahresrate inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig. In den Fällen der 
Absätze 3 und 5 wird der Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Be-
scheides fällig, wenn die Gebührenpflicht nach dem 15.8. bzw. 1.7. des Jahres erstmals 
entstanden ist. 

 
 

§ 7 
Mitwirkungspflicht, Betretungsrecht 

 
(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für das Errechnen der Gebühr erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen. 
 
(2) Die Gebührenpflichtigen haben zu dulden, dass Mitarbeiter oder Beauftragte der Stadt 

Emsdetten mit Berechtigungsausweis die Grundstücke betreten können, um die Bemes-
sungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

a) als Gebührenpflichtiger entgegen § 5 Abs. 4 seinen Mitteilungspflichten nicht nach-
kommt oder Veränderungen hinsichtlich der Zuordnung von Flächen zu den einzelnen 
Flächenarten nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

b) als Gebührenpflichtiger entgegen § 7 Abs. 1 die zur Errechnung der Gebühren erforder-
lichen Auskünfte nicht erteilt, 

c) als Gebührenpflichtiger entgegen § 7 Abs. 2 Beauftragte der Stadt Emsdetten daran 
hindert, das Grundstück zu betreten, um Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu 
überprüfen. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet (§ 7 Abs. 2 

GO i.V.m. § 17 OWiG). 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Dieser V. Nachtrag tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
Emsdetten, 18. Dezember 2025 
 
 
 
gez. Oliver Kellner     gez. Aylin Foppe 
Bürgermeister      Schriftführerin 
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Anlage 1 
 
Gebührensatz ab 2026 
(1) Der Gebührensatz für Grundstücke, bei welchem der Wasser- und Bodenverband Saerbeck 

die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt: 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,032472 € 
für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000185 € 

 
(2) Der Gebührensatz für Grundstücke, bei welchem der Wasser- und Bodenverband Greven 

die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt: 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,005321 € 
für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000158 € 

 
(3) Der Gebührensatz für Grundstücke, bei welchem der Wasser- und Bodenverband Emsdet-

tener Mühlenbach/Nordwalder Aa die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt: 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,017185 € 
für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000369 € 

 
(4) Der Gebührensatz für Grundstücke, bei welchem der Wasser- und Bodenverband Hum-

mertsbach die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt: 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,018805 € 
für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000195 € 

 
(5) Der Gebührensatz für Grundstücke, bei welchem der Wasser- und Bodenverband Frisch-

hofsbach die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt: 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,630043 € 
für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000263 € 

 
 
 
 
 
Vorstehender V. Nachtrag zur Satzung der Stadt Emsdetten über die Erhebung von Gebühren für 
den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung „Gewässergebührensatzung (GGS) – 
vom 18. Dezember 2020 wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV 
NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. 2021 
S. 1346), in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in 
der Fassung der 9. Ergänzung vom 4. November 2025 öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO 
NW gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten nach der Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Emsdetten, 19. Dezember 2025 
      

gez. Oliver Kellner 
Bürgermeister 
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